
Versammlungsfreiheit

Anspruch auf Benützung fremden Eigentums

Öffentlicher Grund Privater Grund

mit Einverständnis ohne Einverständnis

bedingter Anspruch Benützung in Ordnung kein Anspruch

(keine direkte
Drittwirkung)

allgemeine
Bewilligungspflicht

verhältnismässig

allgemeine vorgängige Bewilligungspflicht
unverhältnismässig


